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Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung und den schriftlichen Teilen. 

Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung begrenzt. 

Rechtsgrundlage 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 358, berichtigt S. 416), zuletzt geändert am 07.01.2022 (GBl. Nr. 1, S. 1) 

II ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN zum Bebauungsplan "Brühl III“ 

Mit Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschriften treten alle bisherigen Bauvorschriften in 
diesem Planungsgebiet außer Kraft. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

1.1. Dachdeckung  

Reflektierende Materialien (z.B. Edelstahl, verspiegeltes Glas etc.) sind als Dacheindeckung nicht 
zulässig.  

Solartechnische Anlagen zur Energiegewinnung (Solar-/Photovoltaikanlagen) dürfen 
aufgeständert werden.  

Nicht in die Dachdeckung integrierte Solarmodule müssen von allen Dachrändern (ausgenommen 
Dachfirst) sowie von den Traufen einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. 

Bei Doppelhäusern sind die Dächer beider Haushälften in gleicher Ausführung der Dachdeckung 
herzustellen. 

1.2. Dachform und Dachneigung  

Zulässig sind alle Dachformen und Firstrichtungen. 

1.3. Dachaufbauten  

Geneigte Dächer 

Für die Dachoberfläche dürfen keine Materialien verwendet werden, die das Grundwasser 
beeinträchtigen. Hierzu gehören insbesondere unbeschichtete Materialien wie Zink, Kupfer und 
Blei.  

Dachaufbauten sind wie folgt zulässig: 

• Schleppgauben pro Dachseite nur bis zu 2/3 der Gebäudelänge. 
• Als Giebelgauben bis zu ½ der Gebäudelänge. 

Dachaufbauten müssen vom First und der Traufe einen Abstand von mindestens 1,0 m (in der 
Dachfläche gemessen) und vom Ortgang mindestens 1,0 m einhalten. 

Bei der Traufe wird vom Schnittpunkt der Wandfläche mit der Oberkante des 
Dachdeckungsmaterials bis zum Fußpunkt des Dachaufbaus gemessen.  

Querhäuser sind nur bis zu 50 % der jeweiligen Gebäudeseite zulässig.  

Auf Nebengebäuden sind Dachaufbauten zulässig.  
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Flachdächer  

Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Begrünte Dachflächen sind mit einer 
Mindestsubstratschicht von 10 cm auszubilden und mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen, 
Wildkräutern u.ä. dauerhaft zu bepflanzen.  

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie dürfen seitlich nicht über die Dachfläche hinausragen 
und bei Aufständerung die Dachfläche (nicht Attika) um max. 1 m überragen. Der Mindestabstand 
zu den Dachrändern aus 1.1 ist einzuhalten. 

2. Gestaltung der unbebauten Grundstücksfläche § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

Einfriedungen 

Da Einfriedungen in ihrer Gestaltungsweise sehr verschieden ausfallen können, wird hier eine 
Unterscheidung bzgl. der zulässigen Höhe je nach Einfriedungsart getroffen:  

Zulässige Höhe der Einfriedung max. 1,00 m: Steinmauer, Betonmauer, Gabione und ähnliche 
massive blickundurchlässige Konstruktionen.  

Zulässige Höhe der Einfriedung max. 1,20 m: Holzlattenzaun, Staketenzaun, Einstabmattenzaun, 
Doppelstabmattenzaun, Gittermattenzaun, Industriezaun  

Zulässige Höhe der Einfriedung max. 1,60 m: Sichtschutzzaun, Hecken, Sträucher. 

Die Einfriedungen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche einen Abstand von 0,50 m einhalten.  

Aufschüttungen und Abgrabungen  

Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis zu 1,5 m vom vorhandenen natürlichen Gelände 
zulässig. Zu den seitlichen Nachbargrenzen müssen Aufschüttungen und Abgrabungen auf das 
vorhandene Niveau auslaufen.  

Ausschluss von Steingärten und -schüttungen 

Die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese 
Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Die Überdeckung der 
unbebauten Grundstücksflächen mit Kies, Schotter oder vergleichbaren anorganischen 
Materialien (Steingärten) ist nicht zulässig. 

3. Außenantennen § 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO  

Die Einrichtung von mehr als einer sichtbaren Antenne oder Parabolantenne pro Wohnung ist 
nicht zulässig.  

4. Niederspannungsfreileitungen § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO 

Die Führung von Niederspannungsfreileitungen ist unzulässig. Alle Leitungsführungen müssen 
erdverlegt erfolgen.  

5. Stellplatzverpflichtung § 74 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 1 LBO 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wird festgesetzt, dass für Wohnungen bis 40 m² 
(Bruttowohnfläche) 1 Stellplatz, für Wohnungen über 40 m² bis 80 m² 1,5 Stellplätze und für 
Wohnungen über 80 m² 2 Stellplätze herzustellen sind. 
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6. Stellplätze, Garagen, Zufahrten § 37 Abs. 1 und § 74 Abs. 2 S. 3 LBO  

Stellplätze sowie Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen und Nebengebäuden sowie Privatwege sind 
aus versickerungsfähigen Materialien (z.B. Scherrasen, Schotterrasen, Rasenfugen-, Rasengitter-, 
oder wasserdurchlässigen Pflastersteine) herzustellen. 

Mehrere zusammenhängende bzw. nebeneinanderstehende Garagen auf den einzelnen 
Grundstücken sind, soweit sie über dem Gelände sichtbar werden, in Form und Material- und 
Farbgebung stets einheitlich zu gestalten. 

7. Gestaltung und Höhenlage der Grundstücke § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO  

Überschüssiger Oberboden ist auf dem Baugrundstück einzubauen. An den Grundstücksgrenzen 
ist das Gelände auf das Niveau der Nachbargrundstücke zu verziehen. Bei Grenzmauern ist eine 
Höhenveränderung bis maximal 1,00 m zum Nachbargelände zulässig. Alle 
Geländeveränderungen sind in den Bauvorlageplänen darzustellen.  

8. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser § 74 Abs. 
3 Nr. 2 LBO 

Parkplätze und private Fußwege sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen 
(Schotterrasen, Rasenfugenpflaster, Rasengittersteinen, wassergebundene Splittbeläge oder 
wasserdurchlässigem Pflaster).  

Zur Rückhaltung und Pufferung des auf den Dachflächen anfallenden Niederschlagswassers ist auf 
jedem Baugrundstück eine Zisterne zur Rückhaltung herzustellen und dauerhaft zu erhalten.  

Diese Anlagen müssen neben dem Speichervolumen bezogen auf die Größe der angeschlossenen 
Dachfläche nachfolgend angegeben ein Mindestrückhaltevolumen aufweisen, das bei Füllung 
gedrosselt (Drosselabfluss 0,2 l/s) in den neu herzustellenden Regenwasserkanal entleert wird, 
danach wird in die geplante weitere Ableitung eingeleitet: 

angeschlossene Dachfläche in m² Mindest-Rückhaltevolumen in l 
 
 bis 60 
 
 bis 90 
 
 bis 120 
 
 bis 150 
 
 ab 151 

 
2.000 

 
3.000 

 
4.000 

 
5.000 

 
6.000 

 
Bei Verwendung des gesammelten Niederschlagswassers als Brauchwasser bei der häuslichen 
Versorgung (z.B. Toilettenspülung) ist sicherzustellen, dass aus dem Leitungsnetz für das 
Brauchwasser kein Brauchwasser in das Trinkwassernetz eindringen kann. Für die 
Brauchwassernutzung ist ein Antrag bei der Gemeinde zu stellen. 
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9. Ordnungswidrigkeiten § 75 LBO 

Ordnungswidrig handelt derjenige, der diesen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt (§ 75 
Abs. 3 Nr. 2 LBO). Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

 

Starzach, den       Rottenburg, den  

 

Thomas Noé       Fabian Gauss M.Eng. 
Bürgermeister       Stadtplaner 
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